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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder 
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
Werbung 

EU-
Reformvertrag 

Unterzeichnung durch die 
Staats- und Regierungschefs 
in Lissabon, 
13. Dezember 2007  

Ratifizierung durch die Länder-
parlamente im Laufe des Jahres 
2008 erfolgt;  

Bundestag hat am 24. April 2008 
mit der erforderlichen  
2/3-Mehrheit zugestimmt;  
Bundesrat hat am 23. Mai 2008 
ebenfalls zugestimmt; 

Der Vertrag von Lissabon ist 
zum 1. Dezember 2009 in Kraft 
getreten. 

.  Erweiterung der Kompetenz der EU im Bereich Ge-
sundheitsschutz, Tabak und Alkohol explizit im Vertrag 
erwähnt; EU erhält die Kompetenz, Werbeverbote für 
den Bereich Tabak und Alkohol zu erlassen, ohne auf 
andere Querschnittskompetenzen zurückgreifen zu 
müssen 

Richtlinie über unlautere Ge-
schäftspraktiken („UGP“-
Richtlinie),  
Juni 2005 

 

Frist zur Umsetzung der Richt-
linie seit Mitte Juni 2008 abge-
laufen; 

UWG-Novelle mit der Umset-
zung der UGP-Richtlinie in Kraft 
seit 30. Dezember 2008 

 
 

 

Zersplitterung des einheitlichen Rechtsgebiets "Unlau-
terer Wettbewerb" infolge der einseitigen Ausrichtung 
auf den Verbraucherschutz; dadurch Rechtsschutz-
lücken, unübersichtliche Rechtslage; Direktansprache 
von Kindern in allen Medien ohne Wertungsmöglichkeit 
unzulässig 

Verordnung über gemeinsame 
Vorschriften für die Durchfüh-
rung von Luftverkehrsdiensten 
in der Gemeinschaft (unter an-
derem mit Transparenzpflich-
ten in der Werbung und beim 
Buchungsvorgang im Internet) 

Verordnung seit 12. November 
2008 in Kraft 

 Weitere formalisierte Pflichten zur Preisangabe in der 
Werbung für Flugreisen 

Harmonisie-
rung des  
Werberechts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verordnung über die Zusam-
menarbeit im Verbraucher-
schutz (bei sog. „innergemein-
schaftlichen“ Verstößen);  
in Kraft seit Ende 2004 
 

„Gesetz über die Durchsetzung 
der Verbraucherschutzgesetze 
bei innergemeinschaftlichen 
Verstößen“, in Kraft getreten am 
29. Dezember 2006;   

Benennung des Bundesamts für 
Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit als „zentrale 
Verbindungsstelle“; 

 Schaffung einer wenig effektiven behördlichen Zustän-
digkeit für die Überwachung des Wettbewerbs und des 
Verbraucherschutzes, die neben dem Prinzip der zivil-
rechtlichen Rechtsdurchsetzung durch anerkannte Ver-
bände und Gruppen (z.B. Wettbewerbszentrale oder 
Verbraucherzentrale) stehen soll 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder 
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
Werbung 

Harmonisie-
rung des  
Werberechts 

 

 Rahmenvereinbarung mit beauf-
tragten Dritten (Wettbewerbs-
zentrale, vzbv), die für das BVL 
bei Verstößen tätig werden,  
im Juni 2008 unterzeichnet 

 

  

Dienst-
leistungen 

 

 

EU-Rahmenrichtlinie über 
Dienstleistungen im Binnen-
markt am 12. Dezember 2006 
nach 2. Lesung im EU-Parla-
ment in Kraft getreten,  
Umsetzungsfrist bis  
28. Dezember 2009 
 

 Überprüfung der Wirksam-
keit der Richtlinie nach fünf 
Jahren 

Kaum Relevanz für die Werbewirtschaft; keine grund-
legende Liberalisierung für grenzüberschreitende 
Dienstleistungen, da Abkehr vom ursprünglich vorgese-
henen „Herkunftslandprinzip“;  
Dienstleister müssen das Recht des „Ziellandes“ 
achten; Diskriminierungen aufgrund des Herkunftslan-
des sind unzulässig; lediglich generelle Anforderungen 
aus Gründen der Sicherheit und Ordnung, der Gesund-
heit oder des Umweltschutzes sind erlaubt;  
elektronische Kommunikation, audiovisuelle Dienste 
und Glücksspiele vom Anwendungsbereich 
ausgenommen 

 

Verbraucher-
schutz  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Veröffentlichung eines Grün-
buchs Verbrauchersammel-
klagen,  
27. November 2008 

 

 

Öffentliche Konsultation zum 
Grünbuch Verbrauchersammel-
klagen lief bis 1. März 2009,  
DG Sanco hat mit Hilfe der 
Einsendungen zum Grünbuch 
ein Diskussionspapier erstellt, 
zu dem bis zum 3. Juli 2009 eine 
weitere öffentliche Konsultation 
läuft 

 

 

Offizielle Folgenabschätzung 
hinsichtlich der Einführung 
von Verbrauchersammel- 
klagen der Kommission wird 
für Anfang 2010 erwartet 

 

 

 

 

 

Nicht lediglich Imageoffensive der Kommission, 
sondern drohende erhebliche Eingriffe auch in bislang 
rein nationales Werbe- und Verbraucherschutzrecht, 
insbesondere (Werbe-)Beschränkungen im Hinblick auf  
den Zuschnitt von Waren- und Dienstleistungsangebot 
durch Unternehmen (Verbraucherbevormundung) und 
weitere Zwangsinformationen für die Werbung,  
z.B. bei Preisangaben und Tarifen; 

erhebliche Risikoerhöhung für werbliche Kommuni-
kation bei Zulassung von Sammelklagen (gerichtet  
auf Schadensersatz); Folge: Behinderung der Markt-
kommunikation durch Erschwerung des Zugangs von 
(insbesondere kleineren und mittleren) Unternehmen 
zum Verbraucher via Werbung und damit letztlich 
Preissteigerungen zu Lasten von Verbrauchern 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder 
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
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Verbraucher-
schutz  

 

 

 

 
 

 

Entwurf für eine EU-
Verbraucherrechtsrichtlinie, 
Oktober 2008 

Richtlinienvorschlag fasst die 
aktuellen Richtlinien über 
missbräuchliche Vertragsklau-
seln, den Verbrauchsgüterkauf 
und Garantien, den Fernab-
satz sowie über Haustürge-
schäfte zusammen;  
sieht Vollharmonisierung vor 

Befassung von Ministerrat und 
Europäischem Parlament mit 
dem Entwurf; 

Ergebnisse innerstaatlicher Kon-
sultation werden derzeit ausge-
wertet, überarbeitete Versionen 
der tschechischen und schwedi-
schen Ratspräsidentschaft kur-
sieren 

 

1. Lesung im EU-Parlament 
voraussichtlich im November 
2010 

 

UGP-Richtlinie und damit deutsches UWG bislang 
ausgenommen, aber Gefahr von Eingriffen in das 
deutsche „Grundgesetz der Werbung“ über sektorale 
Regelungen, Verpflichtung zur Information über 
Bindung an Verhaltenskodizes im Fernabsatz mit der 
Konsequenz, dass ein Verstoß gegen die Selbstver-
pflichtung einen Wettbewerbsverstoß auslöst; 
Ausweitung von Haustürwiderrufsgeschäften auf alle 
Geschäfte, die außerhalb eines Geschäftsraums 
angebahnt werden 

Fernsehen/ 
audiovisuelle  
Mediendienste 

 

 

Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste (AVMD-RL);  
in Kraft seit Dezember 2007; 
Umsetzungsfrist bis  
19. Dezember 2009 

Umsetzung wesentlicher Teile 
der Richtlinie (insbesondere 
der Regelungen zur Werbung) 
durch Unterzeichnung des  
13. Rundfunkänderungs-
staatsvertrags,  
30. November 2009  

 

Ratifizierung des 13. Rundfunk-
staatsvertrags durch die Länder-
parlamente 

Umsetzung produktspezifischer 
Vorgaben auf Bundesebene 
(Vorläufiges TabakG, federfüh-
rend: BMELV) und spezieller 
Bestimmungen für Abrufdienste 
im Telemediengesetz 

Abschluss der Umsetzung 
der AVMD-RL in nationales 
Recht angekündigt für April 
2010 

Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 
über den Fernsehbereich hinaus auf „audiovisuelle 
Mediendienste“ (linear und auf Abruf) ;  
partielle Liberalisierung der quantitativen Bestimmun-
gen zur Einfügung von Werbung; 
Übertragung bislang fernsehspezifischer Werbeinhalts-
vorgaben auf den gesamten audiovisuellen Bereich 
einschließlich Abrufdienste; 
format- und kennzeichnungsabhängige Zulässigkeit 
von Produktplatzierungen; 
Selbstbeschränkungen der Wirtschaft für die Lebens-
mittelwerbung im Umfeld von Kindersendungen:  
Verhaltensregeln des Deutschen Werberats über die 
kommerzielle Kommunikation für Lebensmittel  
(in Kraft seit 1. Juli 2009) 

 

Alkohol 

 

 

 

 

 

 

Veröffentlichung einer Mittei-
lung der Kommission  
„zur Unterstützung der Mit-
gliedstaaten bei der Verringe-
rung alkoholbedingter Schä-
den“, 
Oktober 2006 

 

Bericht des EU-Parlaments zur 
EU-Alkohol-Strategie,  
September 2007; 

Zwischenbericht der EU-
Kommission zur Umsetzung der 
Strategie in den Mitgliedstaaten,
September 2009 

 

Abschließender Bericht der 
EU-Kommission zur Umset-
zung der Strategie in den 
Mitgliedstaaten, 
Ende 2011 

 

Fortsetzung der politischen Debatte über weitere Ver-
bote der Alkoholwerbung;  
in ihrem Bericht zur EU-Alkohol-Strategie regt die Kom-
mission an, insbesondere die Bereiche Neue Medien, 
Transparenz der Entscheidungsfindung, Beteiligung 
von Jugendlichen an den Entscheidungen z.B. der 
Selbstkontrolleinrichtungen sowie zeitliche Beschrän-
kungen der Alkoholwerbung bei der künftigen Strategie 
"zu berücksichtigen" 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder 
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Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
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Schlussfolgerungen des Rates 
zu „Alkohol und Gesundheit“ 

Verabschiedung durch den Rat 
der Gesundheitsminister; 
Dezember 2009 

Schlussfolgerungen des Ra-
tes dienen als Positionierung 
der EU im Rahmen der Glo-
balen Alkoholstrategie der 
WHO; 
Aufgreifen der „Handlungs-
empfehlungen“ durch Mit-
gliedstaaten und EU-
Kommission 

 

Entwicklung von weiteren Maßnahmen, "damit Kinder, 
Jugendliche und junge Menschen Alkoholwerbung 
nicht ausgesetzt sind“ 

Einrichtung eines EU-Forums 
„Alkohol und Gesundheit“  
unter Federführung der Gene-
raldirektion Gesundheit und 
Verbraucherschutz, Juni 2007;
Abgabe von „commitments“ 
durch die Mitglieder des Fo-
rums;  

 

Gründung einer Wissen-
schaftsgruppe, die an das  
Forum berichtet,  
April 2008 

Analyse der bestehenden  
gesetzlichen und selbstregulati-
ven Bestimmungen im Bereich 
der Alkoholwerbung;  
Beobachtung und Bewertung 
„neuer Trends“; Diskussionen 
über die Ursachen von Alkohol-
missbrauch (insbesondere jun-
ger Menschen); 
 
Erste Stellungnahme der „Wis-
senschaftsgruppe“ über die 
Auswirkungen von kommerzieller 
Kommunikation der Alkoholher-
steller auf das Trinkverhalten 
insbesondere junger Menschen,
März 2009 

 

Treffen des Forums sowie 
der Arbeitsgruppe „Marke-
ting Communication“;  

Zwischenberichte der Ar-
beitsgruppen und Annahme 
der Berichte durch das Fo-
rum; Bewertung von „com-
mitments“ und „monitoring“ 
durch die Kommission 
 

Überprüfung freiwilliger Verhaltensregeln der Wirt-
schaft; weitere Verschärfungen der Selbstregulierungs-
kodizes, bei „Nichteinhaltung“ schärfere gesetzliche 
Regelungen zur Alkoholwerbung 

Alkohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 Abs. 3 der Verordnung 
über nährwert- und gesund-
heitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel („Claims-
Verordnung“) 

 

 

 

Verordnung seit Januar 2007 in 
Kraft 

 Generelles Verbot gesundheitsbezogener Aussagen 
bei alkoholhaltigen Getränken mit mehr als 1,2 Volu-
menprozent; nährwertbezogene Angaben sind nur 
dann zulässig, wenn sie sich auf eine Reduzierung des 
Alkoholgehalts oder des Brennwerts beziehen 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder 
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
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Strategie der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) zur 
Reduzierung schädlichen  
Alkoholkonsums, 
Mai 2008 

Weiterentwicklung der Strategie 
und Konsultationen der Mitglied-
staaten durch WHO;  
zur Umsetzung der Strategie er-
arbeitet die WHO in ihren Gre-
mien Empfehlungen für interna-
tionale Standards (auch bezogen 
auf die kommerzielle Kommuni-
kation für Alkohol) 

Verabschiedung der Em-
pfehlungen durch die Welt-
gesundheitsversammlung,  
Mai 2010 

Aufforderung der WHO an die Mitgliedstaaten zur Um-
setzung der Empfehlungen z.B. für umfangreiche Ver-
bote bei der Alkoholwerbung  

Alkohol 

 

Entwurf der Drogenbeauftrag-
ten der Bundesregierung  
(16. Legislaturperiode) für ein 
"Nationales Aktionsprogramm 
Alkoholprävention",  
März 2009 

Das NAP Alkoholprävention 
wurde in der vergangenen Legis-
laturperiode nicht mehr vom 
Bundeskabinett verabschiedet. 

Aufgreifen des Themas 
durch die Bundesregierung 
in der 17. Legislaturperiode 

Forderungen nach weiteren Werberestriktionen; Ent-
wicklung eines Modells der Ko-Regulierung für den Be-
reich der Alkoholwerbung  

 

EU-Verordnung über nährwert-
und gesundheitsbezogene An-
gaben bei Lebensmitteln (sog. 
"Claims-Verordnung"),  
seit Januar 2007 in Kraft  

Die Mitgliedstaaten und die  
Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) er-
arbeiten mit Unterstützung der 
Lebensmittelwirtschaft Gemein-
schaftslisten zulässiger gesund-
heitsbezogener Aussagen sowie 
die von der VO geforderten 
Nährwertprofile. 

Schrittweise Anwendung der 
Verordnung ab Juli 2007; 
Veröffentlichung der Ge-
meinschaftslisten (geplant 
für Januar 2010) und der 
Nährwertprofile (Verab-
schiedung mehrfach ver-
schoben und stark umstrit-
ten) 

Massive Einschränkungen der Werbefreiheit Lebens-
mittel produzierender Unternehmen; starke Behinde-
rungen bei der Werbegestaltung durch ein bürokrati-
sches, zeitaufwändiges Genehmigungsverfahren 

Weißbuch der EU-Kommission 
„Ernährung, Übergewicht,  
Adipositas: Eine Strategie  
für Europa“,  
Mai 2007 

EU-Kommission beobachtet „Fort-
schritte und Leistungen aller Akteu-
re“ und droht für den Fall des Schei-
terns der Werbeselbstkontrolle eine 
gesetzliche Regulierung an; 

Bericht des EU-Parlaments zum 
Weißbuch,   
September 2008 

Bericht der Kommission über 
die Folgen des Weißbuchs, 
angekündigt für 2010 
 

 

Weitere Einschränkung der Werbemöglichkeiten der 
Lebensmittelhersteller durch gesetzliche oder koregula-
tive Maßnahmen; Restriktionen für an Kinder gerichtete 
Werbung (insbesondere TV; das EU-Parlament fordert 
u.a. „werbefreie Sendezeiten“) 

Lebensmittel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommissionsvorschlag für  
eine neue EU-Nährwertkenn-
zeichnungs-Verordnung,  
Januar 2008 

Beratungen des Entwurfs im  
Europäischen Parlament und 
Ministerrat 

 

Verabschiedung der Verord-
nung; 
voraussichtlich 2011 

Verpflichtende Nährwertangaben zu Energie, Fett, ge-
sättigten Fettsäuren, Zucker und Salz auf der Vorder-
seite der Verpackung pro 100 g und ggf. pro Portion – 
in einer Mindestschriftgröße von drei Millimetern sowie 
zusätzlichen Angaben über den empfohlenen Tages-
bedarf; Einführung einer „Ampelkennzeichnung“ 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder 
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
Werbung 

Nach Art. 3e Abs. 2 der  
EU-Richtlinie über audiovisuel-
le Mediendienste sollen Me-
diendiensteanbieter von der 
EU-Kommission und den Mit-
gliedstaaten darin bestärkt 
werden, „Verhaltenskodizes für 
unangebrachte audiovisuelle 
kommerzielle Kommunikation“ 
für näher bestimmte Lebens-
mittel in und im Umfeld von 
Kindersendungen zu entwi-
ckeln. 

Verabschiedung spezieller Ver-
haltensregeln des Deutschen 
Werberats; 

Verweis auf den Kodex in der 
Begründung des 13. Rundfunk-
änderungsstaatsvertrags; 

 

In-Kraft-Treten des Rund-
funkänderungsstaatsvertrags 
nach Verabschiedung durch 
die Landesparlamente; 
voraussichtlich April 2010 

 

Verhaltensregeln des Deutschen Werberats über die 
kommerzielle Kommunikation für Lebensmittel (in Kraft 
seit 1. Juli 2009) 

 

Einrichtung einer EU-Plattform 
„Ernährung, Bewegung und 
Gesundheit“ unter Beteiligung 
von Vertretern der EU-
Kommission, Werbewirtschaft, 
Verbrauchern und Ärzten; 
März 2005 

Abgabe von „commitments“ u.a. 
durch 11 weltweit agierende  
Lebensmittelkonzerne, sog.  
„EU-Pledge“ 
 

Bewertung der Gespräche 
und „commitments“ der Platt-
form-Teilnehmer durch die 
EU-Kommission  
 

Medien übergreifendes Verbot von an Kinder  
gerichteter Werbung für Produkte mit aus Sicht  
der EU-Kommission zu hohem Fett-, Zucker- oder 
Salzgehalt;  
erweiterte Kennzeichnungspflichten (ggf. in Form eines 
„Ampelsystems“) 

Strategie der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO)  
„Ernährung, Bewegung und 
Gesundheit“, 
Mai 2004 
 

Zur Umsetzung der Strategie er-
arbeitet die WHO in ihren Gre-
mien Empfehlungen für interna-
tionale Standards; 
WHO-Resolution zur Vorbeu-
gung und Kontrolle der nicht-
übertragbaren Krankheiten, 
Mai 2008; 

Konsultationen der Mitgliedstaa-
ten durch WHO; Beratungen im 
WHO-Exekutivrat 

Verabschiedung der Emp-
fehlungen durch die Weltge-
sundheitsversammlung, 
Mai 2010 

Aufforderung der WHO an die Mitgliedstaaten zur Um-
setzung der Empfehlungen z.B. für umfangreiche Ver-
bote bei der Lebensmittelwerbung, insbesondere in TV 
und Internet 

Lebensmittel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nationaler Aktionsplan  
„IN FORM Deutschlands Initia-
tive für gesunde Ernährung 
und mehr Bewegung“,  
von der Bundesregierung im 
Juni 2008 verabschiedet 

Diskussion der vorgeschlagenen 
Maßnahmen innerhalb der betei-
ligten Kreise 

Konstituierung einer „Natio-
nalen Steuerungsgruppe“; 
Gespräche der Bundesregie-
rung auch mit der Werbe-
wirtschaft über einen Kodex 
zur Lebensmittelwerbung 

Verhaltensregeln des Deutschen Werberats über die 
kommerzielle Kommunikation für Lebensmittel (in Kraft 
seit 1. Juli 2009) 
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In-Kraft-Treten der Richtlinie 
über die Bereitstellung von 
Verbraucherinformationen  
über Kraftstoffverbrauch und 
CO2-Emissionen beim Marke-
ting für neue Personenkraft-
wagen (RL 1999/94/EG),  
Januar 2000 

Nach einem Initiativbericht des 
vorherigen Europäischen Par-
laments vom 24. Oktober 2007 
(sog. Davies-Report) zur No-
vellierung der Richtlinie sollen 
umfangreichere Informations-
pflichten auch für die Werbung 
gelten, um die Nachfrage nach 
verbrauchs- und ausstoßar-
men Autos zu fördern. 

Die federführende Generaldirek-
tion Umwelt der Europäischen 
Kommission hatte die Arbeiten 
an einem Revisionsentwurf zur 
Richtlinie bis zur Neuverteilung 
der Kommissionsressorts (De-
zember 2009) ausgesetzt. 
 

Veröffentlichung eines neu-
en Revisionsentwurfs für An-
fang 2010 angekündigt 

Vorgaben für die Werbung durch umfangreichere In-
formationspflichten zu relevanten Daten zum 
CO2-Ausstoß und Treibstoffverbrauch 

 

Kommissionsmitteilung zur 
„Minderung der CO2-
Emissionen von Personen-
kraftwagen und leichten Nutz-
fahrzeugen“; angeregt wird ein 
EU-weiter „Verhaltenskodex 
für die Vermarktung von Autos 
und die entsprechende Wer-
bung“: Kfz-Hersteller sollen 
Sportlichkeit und Dynamik we-
niger in den Mittelpunkt der 
Werbung stellen,  
Februar 2007 

Entwurf für einen freiwilligen 
Verhaltenskodizes der europäi-
schen Automobilindustrie für 
Umweltaspekte wurde mit vorhe-
riger EU-Kommission diskutiert 
und von dieser für nicht ausrei-
chend befunden 

 Drohender Eingriff in die Werbefreiheit der Automobil-
hersteller durch inhaltliche Vorgaben für Werbesujets 
und Werbeaussagen im Hinblick auf Sportlichkeit und 
Dynamik 

Automobile/Kfz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU-Verordnung über die Kenn-
zeichnung von Reifen in Bezug 
auf Kraftstoffeffizienz und an-
dere wesentliche Parameter,  
November 2009 

Annahme in 2. Lesung des  
Europäischen Parlaments  
(25. November 2009) nach poli-
tischer Einigung im Ministerrat 
(19. November 2009) 

Geltung der neuen Kenn-
zeichnungsvorgaben ab  
1. November 2012  

 

Energierelevante Daten von Reifen (Kraftstoffeffizienz-
klasse, Nasshaftungsklasse, höchster Messwert für ex-
ternes Rollgeräusch) müssen durch ein sog. Reifenla-
bel für Verbraucher und Händler transparent gemacht 
werden; 
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Automobile/Kfz 

 

Nachdem sich EP-Plenum entgegen ursprünglichem 
Kommissionsvorschlag gegen Zwangsvorgaben für die 
Medienwerbung ausgesprochen hatte, konnte in Tri-
loggesprächen zwischen Europäischer Kommission, 
Ministerrat und Parlament ein Kompromisstext erzielt 
werden: Bezüglich werblicher Pflichtinformationen aus-
drückliche Ausnahme für die Medien- und Plakatwer-
bung; Pflichtangaben lediglich in Katalogen, Broschü-
ren und entsprechenden Veröffentlichungen im Inter-
net, wenn spezifische technische Parameter Bestand-
teil der werblichen Aussage sind 

Energie-
verbrauchs- 
relevante  
Produkte 

Kommissionsentwurf zur  
Überarbeitung der Richtlinie 
92/75/EWG über die Angabe 
des Verbrauchs an Energie 
und anderen Ressourcen 
durch Haushaltsgeräte mittels 
einheitlicher Etiketten und 
Produktinformationen 

 

 

 

Triloggespräche zwischen 
Kommission, Europäischem  
Parlament und Ministerrat 

Erste Lesung im Ministerrat 
noch für Dezember 2009 
angekündigt 

Erhebliche Ausdehnung des bisherigen Anwendungs-
bereichs; Entwurf erfasst jedes ans Stromnetz ange-
schlossene Gerät sowie auch Gegenstände, die sich 
auf den Energieverbrauch mittelbar auswirken (z.B. 
Fenster);  
EP hat sich in 1. Lesung (Anfang Mai 2009) für die ver-
pflichtende Angabe energieverbrauchsrelevanter In-
formationen in jeder Werbung ausgesprochen, aktuel-
ler Kompromisstext zwischen Kommission und Minis-
terrat sieht verpflichtende energieverbrauchsbezogene 
Angaben in der Werbung vor, wenn für ein konkretes 
Produktmodell geworben wird, energierelevante Anga-
ben gemacht werden oder eine Preisnennung erfolgt  

 

Tabakprodukte 

 

 

 

 

 

 

 

Rat der Europäischen Union 
verabschiedet eine zweite  
EU-Richtlinie zur Tabak-
werbung,  
Dezember 2002; 

Bericht der EU-Kommission 
über die Durchführung der  
Tabakwerberichtlinie, sie sieht 
derzeit keinen Bedarf zur  
Überarbeitung der Richtlinie, 
Juni 2008 

 

EuGH weist Klage der Bundes-
regierung gegen die Richtlinie 
ab,  
Dezember 2006 

Umsetzung der Richtlinie in  
nationales Recht; Erstes Gesetz 
zur Änderung des Vorläufigen 
Tabakgesetzes (VTabakG),  
in Kraft seit Dezember 2006 
 

 

 

 

 

 

 
 

Verbot der Tabakwerbung in Printmedien, Hörfunk und 
Internet (entsprechend dem Werbeverbot in Printme-
dien) sowie von grenzüberschreitenden Sponsoring-
maßnahmen 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder 
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
Werbung 

Empfehlungen des Drogen- 
und Suchtrats für ein  
„Nationales Aktionsprogramm 
zur Tabakprävention“,  
Juni 2008;  

Entwurf der Drogenbeauftrag-
ten der vorherigen Bundesre-
gierung und des BMG für ein 
"Nationales Aktionsprogramm 
Tabakprävention", 
März 2009 

 

Das Nationale Aktionsprogramm 
Tabakprävention wurde ebenso 
wie das NAP Alkoholprävention 
in der vergangenen Legislaturpe-
riode nicht mehr vom Bundeska-
binett verabschiedet.  

derzeit offen, Aufgreifen des 
Themas durch die Bundes-
regierung in der 17. Legisla-
turperiode ungewiss 

Forderungen nach weiteren Werberestriktionen für Ta-
bakprodukte 

Leitlinienentwurf der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) 
zur besseren Umsetzung von 
Artikel 13 der Tabakrahmen-
konvention (Art. 13: Kommer-
zielle Kommunikation über  
Tabakprodukte), 
im Dezember 2004 von 
Deutschland ratifiziert 

Leitlinien wurden im Rahmen der 
3. Sitzung der Vertragsparteien 
in Durban, Südafrika, verab-
schiedet,  
November 2008; 

die deutsche Delegation hat im 
Namen der Bundesregierung ei-
ne Protokollerklärung abgege-
ben:  
Eine Regelung, die der Tabakin-
dustrie jegliche werbliche Betäti-
gung untersagt, würde Deutsch-
land nicht mittragen. 

 

 WHO verfolgt weltweites Totalverbot der Tabakwer-
bung und jeglicher kommerzieller Kommunikation für 
Tabakprodukte; auch am Verkaufsort sollen Tabakpro-
dukte nicht mehr sichtbar ausgelegt werden und nicht 
mehr über Automaten verkauft werden dürfen; unab-
hängige Instanz soll kommerzielle Kommunikation für 
Tabakprodukte in den einzelnen Staaten überwachen  

Tabakprodukte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommissionsentwurf für eine 
Ratsempfehlung über rauch-
freie Zonen,  
Juni 2009 

Annahme der Empfehlung im 
Ministerrat,  
November 2009 

Möglicherweise Aufgreifen 
der Handlungsaufforderung 
durch neue EU-Kommission 
im Zuge der geplanten 
Überarbeitung der EU-
Tabakwerberichtlinie 

Erstmals ist Begriff des „Plain Packaging“ (massive 
Gestaltungsbeschränkung für Tabakproduktverpa-
ckungen) als Handlungsoption in der Empfehlung er-
wähnt: EU-Kommission wird dazu „eingeladen“, derar-
tige Maßnahmen rechtlich und auf ihre Tauglichkeit zur 
Verringerung schädlichen Tabakkonsums zu prüfen 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder 
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
Werbung 

Gemeinschaftskodex zur  
Novellierung des Arzneimittel-
rechts,  
in Kraft seit Mai 2004 

Umsetzung der EU-Richtlinien 
durch 14. AMG-Novelle;  
geändertes HWG weitestgehend 
in Kraft seit September 2005 

 Einschränkungen bei der Werbung für Schönheitsope-
rationen (seit 1. April 2006); Verbot jeglicher Hinweise 
in der Publikumswerbung auf eine Verordnungsfähig-
keit im Rahmen der GKV; erweiterte Werbemöglichkei-
ten für Medikamente, die der Behandlung bestimmter 
Krankheiten dienen (teilweise Streichung der sog. 
Krankheitsliste des Anhangs zu § 12 HWG) 

Arzneimittel 

 

 

 

 

Urteil des EuGH in Sachen 
„Gintec“,  
November 2007 

EuGH stellt fest, dass das in  
§ 11 HWG geregelte Publi-
kumswerbeverbot bzgl. Aussa-
gen Dritter gegen EU-Recht ver-
stößt; Mitgliedstaaten dürften 
keine über die im EU-Gemein-
schaftskodex Arzneimittelrecht 
hinausgehenden Verbote oder 
Beschränkungen erlassen;  

BGH setzt diese Vorgaben des 
EuGH mit Urteil vom November 
2008 um 

Novellierung des HWG;  
Referentenentwurf für eine 
15. AMG-Novelle (Dezember 
2008) sieht allerdings keine 
Änderungen des HWG in 
dieser Legislaturperiode vor 

Wegen der (vorläufigen) Zurückhaltung des Gesetzge-
bers: lediglich richtlinienkonforme (liberalisierende) 
Auslegung des Publikumswerbeverbots in § 11 Abs. 1 
Nr. 11 HWG sowie weiterer Tatbestände des HWG,  
sofern diese den Vorgaben der RL nicht entsprechen, 
durch Rechtsprechung; Rechtsunsicherheit 

Lotterien/  
Sportwetten 

 

 

 

 

 

 

 

In-Kraft-Treten des Glücks-
spielstaatsvertrags am  
1. Januar 2008 

EU-Kommission hat Teile des 
Glücksspielstaatsvertragsentwurfs 
im Notifizierungsverfahren für eu-
roparechtswidrig erklärt;  
 
EuGH prüft in mehreren anhängi-
gen Verfahren die Europarecht-
mäßigkeit des Glücksspielstaats-
vertrags; 
 
EU-Kommission hat mit Auffor-
derungsschreiben an die Bun-
desländer vom 31. Januar 2008 
ein Vertragsverletzungsverfah-
ren gegen Deutschland eingelei-
tet; Deutschland rechtfertigt im 
Juni 2008 gegenüber der Kom-
mission die Beschränkungen des 
Glückspielstaatsvertrags mit der 
Verhinderung von Spielsucht 

2. Stufe des Vertragsverlet-
zungsverfahrens; 

Entscheidung des EuGH von 
anhängigen Vorlageverfah-
ren zur Europarechtmäßig-
keit des Glücksspielstaats-
vertrags 

Die neue Landesregierung 
von Schleswig-Holstein hat 
angekündigt, den Glücks-
spielstaatsvertrag zum Ende 
2011 aufzukündigen und 
sich für die Liberalisierung 
des Sportwettenmarktes ein-
zusetzen. 

 

Umfangreiche Werbeverbote für Glücksspiel jeglicher 
Ausprägung; Verbot von Sportsponsoring durch private 
Glücksspielunternehmen; nahezu vollständiger Aus-
schluss privater Anbieter aus dem werbewirtschaftlich 
bedeutenden Bereich Glücksspielwesen 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder 
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
Werbung 

In-Kraft-Treten der überarbei-
teten Verbraucherkreditrichtli-
nie,  
Mai 2008 

 

 

Bundestag und Bundesrat ver-
abschieden das Gesetz zur Um-
setzung der Verbraucherkredit-
richtlinie, 
Juli 2009 

 

Neue Bestimmungen der 
Preisangabenverordnung 
müssen ab dem 11. Juni 
2010 angewendet werden. 

 

 

Werbung für Darlehensverträge wird stärker reglemen-
tiert: Erforderlich sind künftig umfangreiche Standardin-
formationen in der Werbung (Sollzins, Gebühren, Ge-
samtkreditbetrag, effektiver Jahreszins, Laufzeit u.v.m.; 
unabhängig vom Werbemedium), wenn gegenüber 
dem Verbraucher für den Abschluss eines Kreditver-
trags mit Zinssätzen oder sonstigen Zahlen, die die 
Kosten betreffen, geworben wird 

Finanzdienst-
leistungen 

In-Kraft-Treten der Richtlinie 
über Einlagensicherungssys-
teme, 
Mai 1994 

EU-Kommission leitet Konsulta-
tionen zur Überarbeitung der 
Richtlinie ein; 
Stellungnahmen der beteiligten 
Kreise; 
Juli 2009 

Kommissionsvorschlag für 
eine überarbeitete Richtlinie;
für 2010 erwartet 

Werberestriktionen für zusätzliche/freiwillige Siche-
rungssysteme, zwingende Informationspflichten in der 
kommerziellen Kommunikation über Einlagensiche-
rungssysteme 

In-Kraft-Treten der Daten-
schutzrichtlinie,  
Dezember 1995 
 

Geändertes Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG), 
seit Mai 2001 in Kraft; 

EU-Kommission leitet Konsulta-
tion für eine Überarbeitung der 
Richtlinie ein 

Stellungnahmen der beteilig-
ten Kreise, 
bis Ende 2009 

 

Neue Verpflichtungen und Beschränkungen insbeson-
dere im Bereich der Direktwerbung, z.B. erweiterte 
Pflichten zur Aufklärung und Unterrichtung der Betrof-
fenen, Regelungen des Datentransfers in EU-Mitglied-
staaten und Drittländer 

In-Kraft-Treten des novellierten 
Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), 
September 2009 

Umsetzung der neuen Vorschrif-
ten für das Dialogmarketing 
durch die Unternehmen 

Überprüfung wesentlicher 
Regelungen bis Ende 2014 

Erhebliche Änderungen der datenschutzrechtlichen 
Rahmenbedingungen durch Abschaffung des sog. "Lis-
tenprivilegs" und stattdessen sog. „Opt-In-Lösung“, d.h. 
der Einsatz von Adresslisten zur Neukundengewinnung 
ist grundsätzlich nur noch mit ausdrücklicher, formali-
sierter Einwilligung der Betroffenen zulässig; Ausnah-
men vom Einwilligungserfordernis wurden auf Grund 
der berechtigten Kritik der Wirtschaft aufgenommen  

 

Direktwerbung/ 
Datenschutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telemediengesetz seit März 
2007 in Kraft (Zusammenfüh-
rung der wirtschaftsbezogenen 
Regelungen für Tele- und  
Mediendienste) 

 

Beratungen über Novellierung im 
Hinblick auf die Revision der  
E-Commerce-Richtlinie 

 

Konsultation der betroffenen 
Kreise  

 

 

Ordnungsgeld bewehrtes Verbot der Verschleierung 
des Absenders von Werbeemails; 
Mögliche Verschärfung der verbraucher- und daten-
schutzrechtlichen Regelungen 
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Sachgebiet Bisherige Maßnahmen oder 
Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
Werbung 

Direktwerbung/ 
Datenschutz 

 

 

 

Verabschiedung des Artikelge-
setzes zur Bekämpfung unlau-
terer Telefonwerbung, 
Mai 2009 

Veröffentlichung des Gesetzes 
im Bundesgesetzblatt wird vor-
bereitet; 

Gesetz ist am 4. August 2009 in 
Kraft getreten 

Evaluierung des Gesetzes in 
3 Jahren 

Erhöhung des Bußgeldes für unerlaubte Telefonwer-
bung, Verbot der Nummernunterdrückung bei Werbe-
anrufen; 
Einführung einer Ordnungswidrigkeit in das UWG, 
Streichung der Widerrufsausnahmen für Zeitungen, 
Zeitschriften und Lotterien im Fernabsatz sowie für 
Dienstleistungen, die nicht auf ausdrücklichen Wunsch 
des Verbrauchers sofort erfüllt werden 

 

Kommissionsvorschlag für ei-
ne Richtlinie zur Änderung u.a. 
der Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation, 
November 2007 (sog. Tele-
com-Package) 

Verabschiedung in 2. Lesung im 
Ministerrat, 
November 2009 

Beginn der Umsetzung in 
deutsches Recht 

Zur Diskussion steht ein vorheriges Einverständnis des 
Nutzers, bevor ein sog. „Cookie“ auf seinem Rechner 
abgelegt werden kann; je nach Auslegung der relevan-
ten Bestimmungen könnte eine entsprechende Vorein-
stellung des Browsers („Cookies akzeptieren“) ausrei-
chen (abhängig vom Verlauf der Umsetzungsarbeiten, 
auch in Zusammenhang mit Umsetzungsergebnissen 
in anderen Mitgliedstaaten) 

 

Hintergrundpapier der Eu-
ropäischen Kommission zu 
„Data collection, targeting and 
profiling of consumers for 
commercial purposes in online 
environments” 

 

Anhörung beteiligter Kreise,  
Stellungnahmen der Industrie 

Aufforderung an die Indust-
rie, die Onlinewerbung 
selbstdisziplinär zu be-
schränken 

Freiwillige Selbstbeschränkung der Onlinewerbung 
(insbes. verhaltensbasierte Ansprache von Konsumen-
ten) 

Onlinewerbung 

 

 

 

 

 

 

Entwurf einer Empfehlung des 
Europarats zum Schutz des 
Einzelnen im Zusammenhang 
mit der Verwendung persönli-
cher Daten im Rahmen von 
„Profiling“, 
2008 

 

 

 

Beratungen und Überarbeitung 
des Entwurfs in dem zuständi-
gen Gremium des Europarats 

Verabschiedung der Em-
pfehlung, 
Frühjahr 2010 

Umfangreiche Handlungsempfehlungen an die Mit-
gliedstaaten zur Beschränkung der Erhebung und Nut-
zung persönlicher Daten (auch zu Werbezwecken) 
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Entscheidungen 

Aktueller Verfahrensstand Erwarteter nächster Schritt Mögliche / bereits eingetretene Folgen für die  
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Resolutionen der Parlamenta-
rischen Versammlung im  
Europarat zum Frauenbild in 
der Werbung,  
Juni 2007 

 

Diskussion der Resolutionen in-
nerhalb der 47 Mitgliedstaaten 
des Europarats; 

Im Ministerkomitee des Europa-
rats wird die Forderung der Par-
lamentarischen Versammlung 
diskutiert, eine Studie zur Dar-
stellung von Frauen und Män-
nern in der Werbung erstellen zu 
lassen und darauf aufbauend ei-
nen europäischen Verhaltensko-
dex zu erarbeiten. 

Entscheidungen der Mit-
gliedstaaten und des Minis-
terkomitees des Europarats 

Gesetzliche Verbote (vermeintlich) Frauen diskriminie-
render Werbung; staatliche Vorgaben zur Besetzung 
der Selbstkontrollgremien, z.B. des Deutschen Werbe-
rats 

Frauenbild 

 

 

 

 

 

 

 

Initiativbericht des EU-Parla-
ments „über die Auswirkungen 
von Marketing und Werbung 
auf die Gleichstellung von 
Frauen und Männern“,  
September 2008 

 Entschließung hat keine un-
mittelbar verbindlichen Aus-
wirkungen, konkrete nächste 
Schritte derzeit nicht geplant

Forderung nach Beseitigung von Botschaften, die 
Geschlechterstereotype vermitteln; 

Mitgliedstaaten werden aufgefordert, das Bild von 
Frauen und Männern in der Werbung und im Marketing 
zu untersuchen und darüber zu berichten und "Sensibi-
lisierungsaktionen" gegen sexistische Beleidigungen 
oder entwürdigende Bilder von Frauen und Männern in 
der Werbung und im Marketing zu entwickeln 

Antidiskrimi-
nierung 

Entwurf einer 5. Antidiskrimi-
nierungsrichtlinie zur Anwen-
dung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung ungeachtet 
der Religion oder der 
Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Ausrichtung vom 
2. Juli 2008 

Beratungen im Rat, Berichter-
statter im Europäischen  
Parlament wurde ausgewählt; 
Abstimmung im federführenden 
LIBE-Ausschuss,  
16. März 2009, Abstimmung im 
Plenum am 2. April 2009,  
Medienausnahme wurde  
angenommen 

Anhörung des Bundesfamili-
enministeriums zur Diskus-
sion und Festlegung der 
deutschen Position im Rat, 
Frühjahr 2010 

 

Kontrahierungszwang der Medien hinsichtlich religiöser 
und weltanschaulicher Werbung 

 


